
 
Rechtsformenvergleich Gesellschaften 
 
 Einzelunternehmung Kollektivgesellschaft Kommanditgesell-schaft GmbH Aktiengesellschaft Genossenschaft Verein 

  OR 552 ff. OR 594 ff. OR 772 ff, OR 620 ff. OR 828 ff. ZGB 60 ff. 
Eigene 
Rechtspersönlichkeit 

Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja 

Zweck wirtschaftlich wirtschaftlich wirtschaftlich  wirtschaftlich wirtschaftlich Förderung oder Si-cherung gemeinsa-mer Selbsthilfe 
(kein ausschliesslich wirtschaftlicher Zweck) 

ideell 

Mindestzahl der Gründer 1 2 2 
Kommanditäre (=beschränkt haften-de Gesellschafter) können auch jur. Per-sonen sein 

1 
Gründer können jur. Personen sein 

1 
Gründer können jur. Personen sein 

7 2 

Mindestkapital Keines Keines 
Höhe nach Vertrag 

Keines 
Höhe nach Vertrag 

20'000.00 100'000.00, davon mindestens 20% (in jedem Fall mindes-tens 50'000.00) ein-bezahlt. 

Kein festes Grundka-pital Keines 

Firmenschutz Beschränkt auf den Ort des Sitzes Beschränkt auf den Ort des Sitzes Beschränkt auf den Ort des Sitzes Ganze Schweiz Ganze Schweiz Ganze Schweiz Kein Firmenschutz, sondern nur Namens-schutz gemäss ZGB 9 
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Firmenbildung Familienname des Inhabers mit freiwilli-gen Zusätzen 

z.B. “Alex Müller Schreinerei“ 

Familienname aller Gesellschafter oder Name eines Gesell-schafters mit Gesell-schaftszusatz 
z.B.“Müller & Huber Schreinerei“, “Müller & Co.“ 

Familienname eines oder mehrerer unbe-schränkt haftender Gesellschafter mit Gesellschaftszusatz 
z.B. “Jost, Schwarz & Co. Schreinerei“ 

Familienname, Sach-name oder Fantasie-name. 
Zusatz “GmbH“ obli-gatorisch 
z.B. “ABC GmbH“, “Müller GmbH“ 

Familienname, Sach-name oder Fantasie-name. 
Zusatz “AG“ obligato-risch 
z.B. “ABC AG“, “Mül-ler AG“ 
 

Familienname, Sach-name oder Fantasie-name. 
Zusatz “Genossen-schaft“ obligatorisch 
z.B. “Wohngenossen-schaft Graben“ 
 

Freie Wahl, Erkenn-barkeit als Verein notwendig 

Formvorschriften Gründung Keine Keine Keine Öffentliche Beurkun-dung Öffentliche Beurkun-dung Einfache Schriftlich-keit Einfache Schriftlich-keit 
Entstehung Mit Aufnahme der Geschäftstätigkeit Mit Abschluss des Gesellschaftsvertra-ges 

Mit Abschluss des Gesellschaftsvertra-ges 
Mit Eintrag im Han-delsregister Mit Eintrag im Han-delsregister Mit Eintrag im Han-delsregister Mit der Gründungs-versammlung und Genehmigung der Statuten 

Haftung der Teilha-ber / Mitglieder Volle persönliche Haf-tung Persönliche und soli-darische Haftung Persönliche und soli-darische Haftung der Komplementäre 
Haftung der Kom-manditäre ist auf die eingetragene Haf-tungssumme be-grenzt 

Keine Haftung bei voll einbezahltem Stammkapital 
Persönliche und soli-darische Haftung für das nicht einbezahlte Stammkapital aller Gesellschafter 

Keine Haftung bei voll einbezahltem Aktien-kapital 
Persönliche Haftung für den nicht einbe-zahlten Betrag der eigenen Aktien 

Keine persönliche Haftung, sofern die Statuten keine solche vorsehen 

 

Nebenleistungs- und Nachschusspflichten    Nebenleistungs- oder Nachschusspflicht sofern in den Statuten vorgesehen 

Der Aktionär muss nur seine Aktien libe-rieren. Die Statuten dürfen keine weiteren Leistungen des Aktio-

Nebenleistungs- oder Nachschusspflicht, sofern in den Statuten vorgesehen. 

Mitgliederbeiträge, Nachschusspflichten oder persönliche Leis-tungspflichten, sofern von den Statuten vor-
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närs enthalten. gesehen 
Übertragung der Anteile / Mitglied-schaft 

Frei Mit Zustimmung sämtlicher Gesell-schafter 
Mit Zustimmung sämtlicher Gesell-schafter 

Schriftliche Form 
Zustimmung von 2/3 der vertretenen Stimmen und absolu-tes Mehr des Stamm-kapitals erforderlich (oder höhere Anforde-rungen gemäss Statu-ten 

Frei, sofern die Statu-ten keine Übertra-gungsbeschränkung enthalten 

Nicht möglich 
(Ausnahme: bei Bin-dung der Mitglied-schaft an ein Grund-stück, Art. 850 OR) 

Nicht übertragbar, sofern Statuten dies nicht vorsehen 

Konkursbetreibung Inhaber unterliegt für alle Schulden der Konkursbetreibung 
Gesellschaft und Ge-sellschafter unterlie-gen der Konkurs-betreibung 

Gesellschaft und un-beschränkt haftende Gesellschafter (Kom-plementäre) unterlie-gen der Konkurs-betreibung 

Nur Gesellschaft un-terliegt der Konkurs-betreibung 
Nur Gesellschaft un-terliegt der Konkurs-betreibung 

Nur Genossenschaft unterliegt der Kon-kursbetreibung 
Nur Verein unterliegt der Konkursbetrei-bung 

Geschäftsführung Durch Inhaber Durch Gesellschafter einzeln oder kollektiv, Bevollmächtigte mög-lich 

Durch die unbe-schränkt haftenden Gesellschafter einzeln oder kollektiv, Be-vollmächtigte möglich 

Durch Geschäftsfüh-rer Durch den von der Generalversammlung gewählten Verwal-tungsrat 
Verwaltungsrat kann Bevollmächtigte er-nennen 

Durch die von der Generalversammlung gewählte Verwaltung 
Verwaltung kann Be-vollmächtigte ernen-nen 

Durch den von der Vereinsversammlung gewählten Vorstand 
Vorstand kann Be-vollmächtigte ernen-nen 

Revisionsstelle Freiwillig  Freiwillig  Freiwillig  Obligatorisch, mit Möglichkeit auf Ver-zicht (opting out) 
Obligatorisch, mit Möglichkeit auf Ver-zicht (opting out) 

Obligatorisch, mit Möglichkeit auf Ver-zicht (opting out) 
Freiwillig, wird im Handelsregister ein-getragen mit Möglich-keit auf Verzicht (op-ting out) 

Nationalitäts- / Keine Keine Keine Grundsätzlich beste-hen keine Anforde- Grundsätzlich beste-hen keine Anforde- Grundsätzlich beste-hen keine Anforde- keine 
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Wohnsitzvorschriften Abklärung bei der Fremdenpolizei emp-fehlenswert 
Abklärung bei der Fremdenpolizei emp-fehlenswert 

Abklärung bei der Fremdenpolizei emp-fehlenswert 
rungen an die Natio-nalität und den Wohnsitz. Die Gesell-schaft muss jedoch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat, d.h. es muss in jedem Fall eine rechtsgültige Un-terschrift für die Ge-sellschaft in der Schweiz zustande kommen 

rungen an die Natio-nalität und den Wohnsitz. Die Gesell-schaft muss jedoch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat, d.h. es muss in jedem Fall eine rechtsgültige Un-terschrift für die Ge-sellschaft in der Schweiz zustande kommen 

rungen an die Natio-nalität und den Wohnsitz. Die Gesell-schaft muss jedoch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat, d.h. es muss in jedem Fall eine rechtsgültige Un-terschrift für die Ge-sellschaft in der Schweiz zustande kommen 
Auflösung und Lö-schung Löschungsformular beim Handelsregister reicht 

Einfacher schriftlicher Auflösungsbeschluss, Liquidationsverfahren, Löschungsanmel-dung. 
Separate Anmeldung von Auflösung und Löschung im Han-delsregisteramt mög-lich. I.d.R. erfolgt die Anmeldung der Auflö-sung und Löschung gleichzeitig. 

Einfacher schriftlicher Auflösungsbeschluss, Liquidationsverfahren, Löschungsanmel-dung. 
Separate Anmeldung von Auflösung und Löschung im Han-delsregisteramt mög-lich. I.d.R. erfolgt die Anmeldung der Auflö-sung und Löschung gleichzeitig. 

Auflösungsbeschluss öffentlich beurkundet, Schuldenpublikatio-nen im SHAB, Durch-führung der Liquidati-on, Löschungsanmel-dung beim Handels-registeramt nach ei-nem Jahr seit der Auf-lösung. 

Auflösungsbeschluss öffentlich beurkundet, Schuldenpublikatio-nen im SHAB, Durch-führung der Liquidati-on, Löschungsanmel-dung beim Handels-registeramt nach ei-nem Jahr seit der Auf-lösung. 

Auflösungsbeschluss (einfach schriftlich), Schuldenpublikatio-nen im SHAB, Durch-führung der Liquidati-on, Löschungsanmel-dung beim Handels-registeramt nach ei-nem Jahr seit der Auf-lösung. 

Auflösungsbeschluss (einfach schriftlich), Schuldenpublikatio-nen im SHAB, Durch-führung der Liquidati-on, Löschungsanmel-dung beim Handels-registeramt nach ei-nem Jahr seit der Auf-lösung. 
In der Handelsregis-terpraxis ist es mög-lich, die Auflösung und Löschung gleich-zeitig anzumelden. 

 


